
 

4. Änderungssatzung   

 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an 

öffentlichen Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt  

-  Sondernutzungsgebührensatzung -  

 

 

 Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer 

Kommunalordnung - ThürKO), der §§ 1, 2 und 12 des Thüringer 

Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG), des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 

in den jeweils gültigen Fassungen hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in seiner 

Sitzung am xxxxxx   (Beschluss zur Drucksachen Nr. xxxxxx) die folgende Satzung zur 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an 

öffentlichen Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt 

(Sondernutzungsgebührensatzung) beschlossen. 

 

Artikel 1: Änderungen 

§ 3 Abs. 5 "Gebührenfreiheit" wird am wie folgt geändert: 

(5) Zur Förderung der Elektromobilität werden auf Grundlage des Gesetzes zur 

Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge 

(Elektromobilitätsgesetz – EmoG) im öffentlichen Verkehrsraum für die Aufstellung und 

den Betrieb von E-Ladesäulen (inkl. der dazugehörigen Stellplätze) bis zum 31.12.2022 

31.12.2026 keine Gebühren im Sinne dieser Satzung erhoben. 

 

Artikel 2: In-Kraft-Treten 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der 

Landeshauptstadt Erfurt in Kraft.  

 


